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Holstein e.V. 

 
 
 
 
Verteiler: 
 
Jugendvorstand aller Gliederungen 
Präsidium und Landesjugendrat 
Kreisjugendbeauftragte 
Landesjugendvorstand 
PG-Landes 

 
 
 
 

 
 

AUSSCHREIBUNG 
37. Landesjugendtreffen 

2026 in Kiel 
14.05.2026 - 17.05.2026 

 
Veranstalter: DLRG Landesverband Schleswig-Holstein e.V. 

Berliner Straße 64 
24340 Eckernförde 
Der Landesjugendvorstand 
 

Ausrichter: DLRG Kiel e.V. 
Zum Kesselort 73-75 
24149 Kiel 
Der Jugendvorstand 
 

Gesamtverantwortliche 
Leitung: 

Florian Kühnemund 
 
 

Datum: 14.05. – 17.05.2026 
 

Anreisezeit: Donnerstag, 14.05.2026 13:00-16:00 Uhr 
  
Abreisezeit: Sonntag, 17.05.2026 ab 08:00 Uhr 
  
Ort: RBZ-Wirtschaft Kiel 

Westring 444 
24118 Kiel 
 

Anmeldung: Teilnehmende: landes.digital 
Helfende: https://linktr.ee/LJTR26CREW 
 

Meldeschluss: 10.04.2026 (23:59 Uhr) 
 

Rückfragen: Landesjugendtreffen:                              vl@sh.dlrg-jugend.de 
Landesmehrkampfmeisterschaften:     lmm@schleswig-holstein.dlrg.de 
 

Jugend der Deutschen Lebens-Rettungs-
Gesellschaft des Landesverbandes 
Schleswig-Holstein e. V. 
 
Landesjugendvorstand 
 
Florian Kühnemund 
Projektgruppenleiter 
Landesjugendtreffen 
 
vl@sh.dlrg-jugend.de 

 
 
10.02.2026 

 

 

http://www.sh.dlrg-jugend.de/
https://linktr.ee/LJTR26CREW
mailto:vl@sh.dlrg-jugend.de
mailto:lmm@schleswig-holstein.dlrg.de
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Teilnahme Teilnahmeberechtigt sind alle Gliederungen im Landesverband Schleswig-
Holstein e.V. und Personen, welche über eine Mitgliedschaft bei einer dieser 
Gliederung verfügen. Teilnahmeberechtigt sind auch Personen und Vereine 
auf Einladung durch den Landesjugendvorstand. 

Die Anmeldung als Teilnehmender am Landesjugendtreffen mit den 
Landesmehrkampfmeisterschaften erfolgt über den Link der jeweiligen 
DLRG-Gliederung. 
Die Anmeldung zu den Mehrkampfmeisterschaften erfolgt über ein 
gesondertes Tool. 
 

Teilnahmebeitrag: Der Teilnahmebeitrag für alle Teilnehmende ab dem 6. Lebensjahr (ab 6 
Jahre) am Landesjugendtreffen und den Landesmeisterschaften beträgt: 

96 € 

Für Teilnehmende bis einschließlich 5 Jahren (0-5) entfällt der 
Teilnehmerbeitrag. 

Anreise: Die Anreise wird von den Gliederungen / Teilnehmenden selbst organisiert. 

Nähere Informationen über die Anreisewege/-anschrift, insbesondere für 
Reisebusse, folgen per E-Mail an die Delegationsleitungen. 
 

Pflichthelfende: Jede Gliederung stellt einen oder zwei Pflichthelfende, die durchgehend 
jedem Tag der Veranstaltung (Do. bis So.) zur Verfügung stehen. Die Anzahl 
der Pflichthelfenden ergibt sich nach dem folgenden Schlüssel: 

bis 24 Teilnehmende (0-24): 1 Pflichthelfenden 
ab 25 Teilnehmende (ab 25): 2 Pflichthelfende 

Die Pflichthelfenden erfüllen folgenden Voraussetzungen: 

- mindestens 14 Jahre alt 

- jederzeit in allen Bereichen des Landesjugendtreffens oder der 
Landesmehrkampfmeisterschaften als helfende Person einsetzbar 

- schwimmfähig, Schwimmausrüstung ist vorhanden 

- in der Anmeldung als „Pflichthelfender“ angemeldet, eine 
Anmeldung in einer anderen Kategorie ist nicht möglich 

- ist keine teilnehmende Person des LJTr oder der LMM 

Die helfende Person kann im Rahmen der Anmeldung einen Einsatzwunsch 
angeben. Über die endgültige Zuteilung entscheidet die 
Veranstaltungsleitung. 

Für fehlende/nicht gemeldete Pflichthelfende, oder wenn die oben 
genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, wird der Gliederung der volle 
Teilnehmendenbeitrag für fehlende Pflichthelfende berechnet. Gleiches gilt 
für Pflichthelfende, welche nicht zu den eingeteilten Aufgaben erscheinen 
oder die Mitarbeit verweigern. 
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Kleindelegationen: DLRG-Gliederungen mit bis zu 6 teilnehmenden Personen, inkl. des/der 
Betreuenden gilt für die Meldung von Pflichthelfende abweichend folgende 
Regelung: 
Es muss ein Pflichthelfender für die gesamte Dauer der Veranstaltung gestellt 
werden. Ausgenommen sind Wettkampftage, an denen die Gliederung 
teilnimmt. An diesen Tagen muss die Gliederung anstelle eines 
Pflichthelfenden eine/n Kampfrichtenden stellen. 
Damit sollen Kleindelegationen, welche keine zusätzlichen Pflichthelfenden 
stellen können, die Möglichkeit erhalten, an den Wettkämpfen ohne Zahlung 
eines Strafgeldes für fehlende Pflichthelfende teilzunehmen. 
 

Unterkunft: Die Unterbringung erfolgt nach Gliederungszuweisung. Nachmeldung von 
Teilnehmenden am Landesjugendtreffen sind weiterhin möglich, jedoch 
zwingend vorab der Veranstaltungsleitung per E-Mail an VL@sh.dlrg-
jugend.de mitzuteilen. Die Veranstaltungsleitung kann nachgemeldeten bzw. 
nicht angemeldeten Personen die Teilnahme verweigern, insbesondere wenn 
die Kapazitäten gemäß dem Sicherheitskonzept überschritten werden. 

Die Veranstaltungsleitung behält sich das Recht vor, Gliederungen zusammen 
zu legen, um eine optimale Auslastung der Schlafräume zu erreichen. 
Luftmatratzen und Schlafsäcke sind von den Teilnehmenden mitzubringen. 
Kampfrichtende und Helfende können wahlweise in gesonderten Räumen 
oder bei ihren Gliederungen untergebracht werden, dies muss bei der 
Helfendenanmeldung angegeben werden. 

Wünsche bezüglich der Zusammenlegung von Gliederungen können bis zum 
Meldeschluss per E-Mail an VL@sh.dlrg-iugend.de gesendet werden. 

 
Familien mit Kleinkindern: Für Familien, die mit Kleinkindern am Landesjugendtreffen teilnehmen 

möchten, wird versucht separate Unterkünfte zur Verfügung zu stellen. Es 
besteht allerdings kein Anrecht auf diese. Kinderbetten sind selbst 
mitzubringen. 

Bei Bedarf eines Familienzimmers, bitte die Veranstaltungsleitung per E-Mail 
an VL@sh.dlrg-jugend.de mit Name/n der/des Eltern/-teils, des/der 
Kindes/Kinder, der zugehörigen Gliederung und einer E-Mailadresse bis zum 
Meldeschluss informieren. 
Es erfolgt zeitnah eine Rückmeldung per E-Mail, ob ein Familienzimmer 
verfügbar ist. 
 

Verpflegung: Die Verpflegung wird für alle Teilnehmenden zentral ausgegeben. Zu den 
Mahlzeiten werden Getränke gereicht, weitere Getränke müssen separat 
bezahlt oder selbst mitgeführt werden. 
Vegetarische, vegane und glutenfreie Verpflegung kann verbindlich 
vorbestellt werden. Die Vorbestellung erfolgt durch Angabe für jede Person 
im Anmeldetool für das Landesjugendtreffen. 
 

Wichtig! Das Catering wird folgendermaßen durchgeführt: Die warme Hauptmahlzeit 
wird am Abend ausgegeben. Die Mittagsverpflegung wird als Lunchpaket 
während der Frühstückzeiten ausgegeben. 

Um Müll zu vermeiden, bitten wir alle Teilnehmenden eine ausreichend 
große Brotdose und eine Trinkflasche mitzubringen. 
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Wichtig: Es werden keine Getränke mehr in Plastikflaschen ausgegeben. 
Während der Lunchpaketausgabe könnt ihr euch Getränke umfüllen. Die 
Glasflaschen dürfen nicht mit aus der Verpflegungshalle genommen werden. 
 

Tageskarten: Tageskarten können zum Preis von EUR 15,00 erworben werden. Die 
Tageskarte ist nicht übertragbar. Tageskarteninhabende erhalten damit 
folgende Leistungen: 

- Teilnahme am Abendprogramm bis spätestens 02:00 Uhr 

des Folgetages 

- Zutritt zur LJTr-Lounge 

- Teilnahme am Rahmenprogramm — ausgenommen 

anmeldepflichtige Veranstaltungen 

- zzgl. EUR 5,00 für eine Teilnahme an der 

Abendverpflegung. 

 

Der Erwerb der Tageskarte berechtigt nicht zur Teilnahme am Wettkampf. 
Die erfolgreiche oder versuchte Teilnahme am Wettkampf mit einer 
Tageskarte führt zur Disqualifikation. 

Der Preis der Tageskarte wird nicht erstattet. 

Die Veranstaltungsleitung kann den Verkauf der Tageskarten beschränken. 
Ein Anspruch auf Verkauf einer Tageskarte besteht nicht. 
 

Rauchen, Alkohol: Das Rauchen ist innerhalb der Schulgebäude und der Sportstätten streng 
untersagt. Außerhalb der Gebäude ist das Rauchen nur in den Raucherzonen 
gestattet. Zigarettenreste sind in den bereitgestellten Behältern zu 
entsorgen. Das Rauchverbot gilt auch für E-Zigaretten. Für Personen unter 
18 Jahren ist das Rauchen generell verboten. 

Der Genuss von Alkohol ist auf dem gesamten Veranstaltungsgelände 
(Schulen, Schulhöfe, Sport- und Schwimmstätten, Parkplätze) untersagt. 
Ausnahmen hiervon kann die Veranstaltungsleitung nach Rücksprache mit 
dem Schulträger bestimmen. Eine Ausnahme ist die LJTr-Lounge. Es gelten 
die gesetzlichen Regeln für den Genuss von Alkohol (JÖSchG). Dieses hängt 
an den Eingängen und in der Lounge aus. 

Bei Verstoß wird u.a. der Vorstand der Gliederung informiert. Auffällige 
Teilnehmende können von der Veranstaltung ausgeschlossen werden. 

Drogen: Das Mitführen, Anbieten und Konsumieren von Drogen, Betäubungsmitteln 
und sonstigen Stoffen zum Zweck der Bewusstseinsbeeinflussung ist streng 
untersagt. 

Dieses Verbot gilt ausdrücklich auch für „Legal-Highs" jeder Art. 

Bei Verstoß erfolgen die polizeiliche Meldung und der sofortige Ausschluss 
von der Veranstaltung. 

Gliederungsanmeldung: Die Anmeldung erfolgt ab dem sofort über die Seite Landes.digital. Dort 
erstellt jede Gliederung eine Ausschreibung und erhält dann einen 
individuellen Anmeldelink für die Teilnehmenden. Im Rahmen der 
Anmeldung muss jede teilnehmende Person ein Foto hochladen, dieses wird 
auf den Teilnehmendenausweisen aufgedruckt. Das Foto muss den 
Anforderungen für Personalausweisfotos entsprechen. 
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Die Gliederung ist dafür zuständig, dass die Fotos von allen Teilnehmenden 
rechtzeitig (bis Anmeldeschluss), in geeigneter Qualität und den Bedingungen 
entsprechend vorliegen. Für jedes Foto, welches aus vorgenannten Gründen 
nachgedruckt werden muss, werden 5€ fällig. 
Gleiches gilt für verlorene Ausweise. 

Zusätzlich benennt die Gliederung spätestens bis zum Meldeschluss 
namentlich ihre Delegationsleitung. Wir empfehlen mind. eine 
stellvertretende Delegationsleitung zu benennen. Die Delegationsleitung 
muss mindestens 18 Jahre alt sein und fungiert als Kontaktperson zwischen 
der Veranstaltungsleitung und der eigenen Gliederung und muss an der 
Veranstaltung anwesend sein. 

Die Anzahl der gemeldeten und durch die Gliederung bestätigten, 
Teilnehmenden und Betreuenden zum Meldeschluss ist Grundlage zur 
Berechnung des Rechnungsbetrages für die meldende Gliederung. 
Änderungen der Daten sind nach Meldeschluss nur noch über die 
Veranstaltungsleitung möglich. 

Beachtet bitte, dass nur Teilnehmende bei den 
Landesmehrkampfmeisterschaften starten dürfen, die ordnungsgemäß 
gemeldet sind und deren Teilnehmendenbeitrag bezahlt wurde. Ein Versuch 
der Teilnahme (sowohl als Schwimmender als auch als Trainer*in) ohne 
Zahlung des Teilnehmendenbeitrages führt zur Disqualifikation. 

Für die Teilnahme an den Landesmehrkampfmeisterschaften gelten 
ergänzend die Regelungen gemäß der Ausschreibung für die 
Landesmehrkampfmeisterschaften. 

Abmeldung: Abmeldungen sind bis eine Woche nach Meldeschluss, spätestens bis zum 
Sonntag, den 19. April 2026 kostenfrei möglich. 

Ab dem 20. April 2026 ist eine Abmeldung nicht mehr möglich. Nach 
Rücksprache mit der Veranstaltungsleitung besteht die Möglichkeit den 
Teilnehmenden zu tauschen, um Stornogebühren zu vermeiden. 

T-Shirt: Auch zu diesem Landesjugendtreffen wird ein Veranstaltungs-T-Shirt 
angeboten. Die Bestellung wird wieder über das NSO-Team online gestaltet. 
Sobald dies möglich ist, erfolgt eine Information durch die 
Veranstaltungsleitung. Ein eingeschränkter Sofortdruck-Verkauf ist auch auf 
der Veranstaltung möglich. 

 
Foto- und Filmaufnahmen: Mit der Anmeldung versichern die Teilnehmenden, dass sie sich für die Foto- 

und Videoaufnahmen freiwillig zur Verfügung gestellt haben. Sie übertragen 
hiermit nichtexklusive Nutzungsrechte an diesen Aufnahmen und die 
Möglichkeit, weitere Rechte einzuräumen, an die DLRG-Jugend 
Landesverband Schleswig-Holstein e.V., vertreten durch den 
Landesjugendvorstand, Berliner Straße 64, 24340 Eckernförde. 
Die Gewährung der Nutzungsrechte erfolgt zeitlich unbegrenzt und 
unwiderruflich und erstreckt sich ausdrücklich auf das Recht, diese Fotos für 
Printmedien, Werbung, im Internet und in allen bereits bekannten und 
kommenden Medien zu nutzen. Sie stimmen zu, dass die DLRG-Jugend das 
Bild beschneidet oder sonst wie für die entsprechende Verwendung 
optimiert. Diese Nutzung gilt über den Tod hinaus, Die Namensnennung des 
Modells steht im Ermessen der DLRG-Jugend. 
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Die Gliederung hat die entsprechenden Einwilligungen bei den 
Teilnehmenden einzuholen. 

Datenschutz: Die persönlichen Daten, welche zum Zweck der Anmeldung erhoben werden, 
werden nur für DLRG-Jugend interne Zwecke verwendet, nämlich zur 
Planung, Durchführung und Kontrolle der Veranstaltung. 

Demokratischer Grundsatz: Neonazis, Mitglieder rechts- und linksextremer Organisationen und deren 
Anhänger haben zu dieser Veranstaltung keinen Zutritt! Als Werkstatt der 
Demokratie basiert unser Kinder- und Jugendverband auf Humanität, 
Toleranz, Solidarität, Pluralität, Interkulturalität und Ganzheitlichkeit. 

 
 
 
Weiterführende Informationen und Hinweise zur Veranstaltung findet ihr auch über: 
 
Internet: https://sh.dlrg-jugend.de 
Signal-APP: LJTR 2026 – Delegation (Aufnahme in die Gruppe erfolgt durch VL) 
Haftungsausschluss: Die Installation und Verwendung von Software erfolgt auf eigene Gefahr. Die DLRG-Jugend übernimmt keine Haftung 
für Schäden oder/und Datenverlust durch die Verwendung von Software. 

 
 
Für Rückfragen stehen wir Euch gerne zur Verfügung: 

 
 
 
Gesamtveranstaltungsleitung 
Florian Kühnemund 
 
vl@sh.dlrg-jugend.de 

 
Wir freuen uns auf eure zahlreiche Teilnahme beim Landesjugendtreffen mit den 
Landesmehrkampfmeisterschaften. 

https://sh.dlrg-jugend.de/
mailto:vl@sh.dlrg-jugend.de

